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Einleitung

A. Ausgangspunkt

Ausschlussfristen kommen in fast jedem Arbeitsverhältnis vor und finden viel-
fach auch in IndividualverträgenVerwendung, wo sie ganz überwiegend in Form von
AGB vereinbart werden. Ausschlussfristen sind ein scharfes Schwert. Werden sie
nicht eingehalten, kommt es zu einem ersatzlosen Verfall der betroffenenAnsprüche.
Sie schlagen dem Gläubiger1 damit auch einen berechtigten Anspruch aus der Hand.
Ausschlussfristen werden deshalb von jeher kritisch gesehen und ihre Vereinbarung
unterliegt gerade in Individualverträgen und insbesondere in AGB verschiedensten,
sich ständig wandelnden Restriktionen. Richtig eingesetzt dienen sie aber durchaus
berechtigten Interessen und kaum ein Arbeitgeber will auf ihre Geltung verzichten.
Wo die Grenzen der Vereinbarkeit von Ausschlussfristen verlaufen und wie Aus-
schlussfristen zu gestalten sind, damit sie rechtlich Bestand haben können, ist daher
für die Praxis von wesentlicher Bedeutung.

Wegen ihrer praktischen Bedeutung sind Ausschlussfristen Gegenstand einer
unübersehbaren Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten geworden. Die Rechtsprechung
des BAG zeichnete sich dabei insbesondere vor der Schuldrechtsmodernisierung
durch eine teils sehr großzügige Handhabung aus. Wegen der Bereichsausnahme in
§ 23 Abs. 1 AGB-G a.F. kontrollierte das BAG auch in vorformulierten Arbeits-
verträgen enthaltene Ausschlussfristen nicht am Maßstab des AGB-Rechts, sondern
zog § 138, § 242 und § 315 BGB heran.2 Auf dieser Grundlage hielt das BAG – trotz
verschiedenster Grenzen für den sachlichen Anwendungsbereich von Ausschluss-
fristen aus dem zwingenden Recht – umfassend und einschränkungslos formulierte
Ausschlussfristen für grundsätzlich zulässig und wirksam.3Außerdem konnte es sich
nicht dazu durchringen, einseitige Ausschlussfristen eindeutig für unzulässig zu
erklären.4 Vor allem aber billigte es auch kürzeste Fristen. Das ging so weit, dass der

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum ver-
wendet. Personenbezogene Angaben beziehen sich aber stets auf Angehörige aller Ge-
schlechter.

2 Vgl. BAG Urt. v. 13.12.2000 – 10 AZR 168/00, AP BGB § 241 Nr. 2 (I.1.a), II.2.); Urt. v.
18.3.2003 – 9 AZR 44/02, AP BGB § 157 Nr. 28 (I.2.f)); Urt. v. 27.2. 2002 – 9 AZR 543/00,
AP TVG § 4 Ausschlussfristen Nr. 162 (I.2.b)); Urt. v. 13.12.2000 – 10 AZR 168/00, AP
BGB § 241 Nr. 2 (II.2.b)).

3 Vgl. etwa BAG Urt. v. 13.12.2000 – 10 AZR 168/00, AP BGB § 241 Nr. 2 (II.2.).
4 Diese Frage ausdrücklich dahinstehenlassend BAG Urt. v. 18.3. 2003 – 9 AZR 44/02, AP

BGB § 157 Nr. 28 (I.2.f)bb)).



10. Senat sogar eine Ausschlussfrist für zulässig hielt, die dem Gläubiger auf erster
und zweiter Stufe lediglich eine Frist von einem Monat zubilligte.5

Diese insbesondere auch im Vergleich mit der Rechtsprechung des BGH teils
extrem verwenderfreundliche Rechtsprechung zu Ausschlussfristen war mit ein
Grund für die Streichung der Bereichsausnahme im Zuge der Schuldrechtsmoder-
nisierung, durch die der Anwendungsbereich des AGB-Rechts auch auf arbeits-
vertragliche AGB ausgedehnt wurde und die eine der einschneidensten Rechtsän-
derungen in der Geschichte des Individualarbeitsrechts bedeutete.6 In der Folge
stellten sich auch bei der Bewertung von Ausschlussfristen in arbeitsvertraglichen
AGB eine Reihe neuer Fragen. Das BAG hat in den folgenden Jahren und insbe-
sonderemit zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2005 invielerlei Hinsicht für Klarheit
hinsichtlich der Anwendung des AGB-Rechts gesorgt. Es ordnete den Arbeitnehmer
als Verbraucher i.S.d. § 310 Abs. 3 BGB ein,7 legte als zulässige Mindestfristlänge
imRegelfall eine Frist von drei Monaten auf der ersten und auf der zweiten Stufe fest8

und erteilte einer geltungserhaltenden Reduktion unzulässiger Ausschlussfristen
auch im Arbeitsrecht grundsätzlich eine Absage.9 Zuvor hatte es bereits einseitige
Ausschlussfristen zugunsten des Arbeitgebers für unwirksam erklärt.10Nach wie vor
hielt das BAG aber Ausschlussfristen für zulässig, deren Fristbeginn dem Wortlaut
nach lediglich an die „Fälligkeit“ der Ansprüche anknüpft11 und nahm zunächst auch
an umfassend und einschränkungslos formulierten Ausschlussfristen weiter keinen
Anstoß.12 Für die Praxis schien damit auch nach der Schuldrechtsmodernisierung

5 BAG Urt. v. 13.12.2000 – 10 AZR 168/00, AP BGB § 241 Nr. 2 (II.2.b)bb) und ee)).
6 Vgl. Preis, SR 2019, 153, „die wohl nachhaltigste Rechtsänderung im Individualar-

beitsrecht nach der Verabschiedung des Kündigungsschutzgesetzes im Jahre 1951“.
7 Grundlegend BAG Urt. v. 25.5.2005 – 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr. 1 (V.1.b)aa));

seither st. Rsp. vgl. etwa BAG Urt. v. 15.2. 2007 – 6 AZR 286/06, AP BGB § 620 Aufhe-
bungsvertrag Nr. 35, Rn. 14; Urt. v. 18.9.2018 – 9 AZR 162/18, AP MiLoG § 3 Nr. 2, Rn. 30.

8 Vgl. zur ersten Stufe BAG Urt. v. 28.9.2005 – 5 AZR 52/05, AP BGB § 307 Nr. 7 (II.5.),
vgl. zur zweiten Stufe BAG Urt. v. 25.5. 2005 – 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr. 1 (IV.7.).
Seither insg. st. Rspr., vgl. zuletzt etwa BAG Urt. v. 24.5. 2022 – 9 AZR 461/21, AP BUrlG
§ 7 Abgeltung Nr. 119, Rn. 24; Urt. v. 3.12.2019 – 9 AZR 44/19, AP BGB § 307 Nr. 78,
Rn. 21; Urt. v. 16.10.2019 – 4 AZR 66/18, AP AÜG § 10 Nr. 57, Rn. 54 m.w.N.

9 Vgl. BAG Urt. v. 25.5. 2005 – 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr. 1 (IV.8.a)); Urt. v. 28.9.
2005 – 5 AZR 52/05, AP BGB § 307 Nr. 7 (II.6.a)). Seither st. Rspr., vgl. zuletzt etwa BAG
Urt. v. 26.11.2020 – 8 AZR 58/20, AP BGB 306 Nr. 7, Rn. 61; Urt. v. 16.12.2014 – 9 AZR
295/13, AP BUrlG § 6 Nr. 6, Rn. 20; Urt. v. 11.4.2006 – 9 AZR 610/05, AP BGB § 307
Nr. 16, Rn. 30; Urt. v. 24.10.2007 – 10 AZR 825/06, AP BGB § 307 Nr. 32, Rn. 32.

10 BAG Urt. v. 2.3. 2004 – 1 AZR 271/03, AP TVG § 3 Nr. 31 (VI.2.b)), seither st. Rspr.,
vgl. zuletzt etwa Urt. v. 16.10.2019 – 4 AZR 66/18, AP AÜG § 10 Nr. 57, Rn. 54.

11 BAG Urt. v. 25.5. 2005 – 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr. 1 (IV.7.c)); Urt. v. 28.9.
2005 – 5 AZR 52/05, AP BGB § 307 Nr. 7 (II.5.d)); vgl. zuletzt etwa Urt. v. 22.10.2019 –
9 AZR 532/18, AP BGB § 307 Nr. 77, Rn. 30.

12 Vgl. etwa BAG Urt. v. 12.3. 2008 – 10 AZR 152/07, AP BGB § 305 Nr. 10, Rn. 14 ff.,
wo das BAG die erste Stufe einer umfassend und einschränkungslos formulierten Aus-
schlussfrist für wirksam hielt. Vgl. außerdem BAG Urt. v. 28.9. 2005 – 5 AZR 52/05, AP BGB
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bald wieder eine gewisse Rechtssicherheit hinsichtlich der Beurteilung von Aus-
schlussfristen durch das BAG zu bestehen.

B. Die fortgesetzte Aktualität
arbeitsvertraglicher Ausschlussfristen

Ausschlussfristen in AGB blieben jedoch ein „heißes Eisen“. Das lag zunächst
schon an der ungebrochen lebhaften Diskussion im arbeitsrechtlichen Schrifttum,
das die Rechtsprechung in vielerlei Hinsicht weiterhin mit Kritik begleitete. Bis
heute gibt es kaum eine Frage im Zusammenhang mit Ausschlussfristen, in der sich
ein vollständiger Konsens feststellen ließe. Uneinigkeit besteht bereits hinsichtlich
fundamentaler Fragen wie der genauen Zweckrichtung von Ausschlussfristen und
ihrer richtigen dogmatischen Einordnung. Darüber hinaus wird nach wie vor in
nahezu jedem Punkt über die für Ausschlussfristen in AGB geltenden Grenzen
gestritten und kaum eine Entscheidung des BAG ist ohne Widerspruch geblieben.
Besonders lebhaft diskutiert wird darüber, wie der Fristbeginn von Ausschluss-
klauseln ausgestaltet werden kann und muss, welche Art der Geltendmachung
Ausschlussfristen zulässigerweise (noch) fordern können, welcheMindestfristen zur
Vermeidung einer unangemessenen Benachteiligung einzuhalten sind und wie der
sachlicheAnwendungsbereich vonAusschlussfristen zu gestalten ist. In der Literatur
wird dabei nicht nur die Inhaltskontrolle der Rechtsprechung an sich kritisiert. Dem
BAGwird außerdem in vielerlei Hinsicht vorgeworfen, Konflikte mit dem geltenden
Recht und unerwünschte Ergebnisse durch eine unzulässige geltungserhaltende
Auslegung zu vermeiden.13

Die ungebrochene Aktualität von Ausschlussfristen ist darüber hinaus aber auch
darauf zurückzuführen, dass sich bei ihrer rechtlichen Bewertung immerwieder neue
Problematiken ergeben, die neue Herausforderungen mit sich bringen und die bis-
herige Rechtsprechung und Literatur auf den Prüfstand stellen. Einen neuen Impuls
hat zuletzt insbesondere die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne gesetzt, die einer
(individualvertraglichen) Ausschlussfrist nicht unterworfen werden können. Wie
schon hinsichtlich anderer sachlicher Grenzen für den Anwendungsbereich von
Ausschlussfristen stellte sich auch hier die Frage, ob die in der Praxis üblichen
umfassend und oft einschränkungslos formulierten Ausschlussfristen wegen eines

§ 307 Nr. 7; Urt. v. 25.05.2005 – 5 AZR 572/04, AP BGB § 310 Nr. 1, wo die umfassend und
einschränkungslos formulierten Ausschlussfristen nicht an einem zu weitreichenden sachli-
chen Geltungsbereich scheiterten und das BAG eine Gesamtunwirksamkeit wegen eines
Verstoßes gegen § 202 Abs. 1 BGB ausdrücklich verneinte.

13 Derartige Kritik findet sich bezüglich verschiedener Aspekte etwa bei ErfK/Preis, § 310
BGB Rn. 31 f.; D/D/W/Bonin/Walser, § 306 BGB Rn. 18b; U/B/H/Bieder, Anh. zu § 310
Rn. 25, 109; Preis/Ulber, Ausschlussfristen und MiLoG, S. 50 f.; Stenslik, DStR 2014, 1242,
1244; Lakies, ArbRAktuell 2013, 318, 319; Matthiessen, NZA 2007, 361, 366; Preis/Roloff,
RdA 2005, 144, 150.
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